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Geschäft Nr. 25-4119 
Gemeinde Jonschwil: Genehmigung eines Gemeindeerlasses 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 

Sie haben uns nach Art. 38 des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt PBG) 
folgenden Erlass zur Genehmigung eingereicht: 

• IV. Nachtrag zum Baureglement 

Die Genehmigungsprüfung ergibt Folgendes: 

1 AusgangslageNorhaben 
Das rechtskräftige Baureglement der Gemeinde Jonschwil, genehmigt vom Baudeparte-
ment am 25. Oktober 2006, mit den drei Nachträgen vom 24. Juli 2012, 27. Dezember 
2013 und 21. Oktober 2014, regelt in Art. 3 die Zuständigkeiten. Die heutige Bestimmung 
führt dazu, dass Baubewilligungsverfügungen und Einspracheentscheide ohne kantonale 
Teilverfügungen mittels Rekurs an den Gemeinderat weitergezogen werden können. Das 
bringt die Behördenmitglieder (Gemeinderäte), die sowohl in der Bau- und Infrastruktur-
kommission als auch im Gemeinderat Einsitz haben, zu einer Ausstandssituation. Wenn 
Ausstandsgründe für zusätzliche Gemeinderatsmitglieder dazukommen, gerät der Ge-
meinderat als Rekursinstanz an den Rand der Beschlussfähigkeit. Das Baubewilligungs-
verfahren wird durch die doppelte Instanz auf Gemeindeebene ausserdem verzögert. 

Gestützt auf Art. 40 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) können die Gemeinden bestimmen, dass Verfügungen und Entscheide 
unterer Instanzen unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden kön-
nen. Mit dem Nachtrag bestimmt die Gemeinde Jonschwil, dass Verfügungen und Ent-
scheide der Bau- und Infrastrukturkommission unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz 
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weitergezogen werden können und dass der Gemeinderat für Verfügungen der Abteilung 
Bau und Infrastruktur erste Rechtsmittelinstanz bleibt. 

Zurzeit revidiert die Gemeinde Jonschwil ihre Ortsplanung. Es wird noch längere Zeit dau-
ern, bis das neue Baureglement in Kraft gesetzt werden kann. Aus diesem Grund beab-
sichtigt die Gemeinde das rechtskräftige Baureglement mit einem IV. Nachtrag zu ergän-
zen. 

Der Gemeinderat hat am 25. September 2024 den Entwurf des IV. Nachtrags zum Bau-
reglement genehmigt und zur Mitwirkung freigegeben. Während des Mitwirkungsverfah-
rens vom 11. Oktober 2024 bis 20. November 2024 sind keine Rückmeldungen eingegan-
gen. Die öffentliche Auflage wurde vom 25. Januar 2025 bis 24. Februar 2025 durchge-
führt. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Der Erlass wurde vom 26. April 2025 bis 
26. Mai 2025 dem fakultativen Referendum unterstellt, dieses wurde nicht ergriffen. 

2 Erwägungen und Fazit 
Die Ortsplanung ist Sache der politischen Gemeinde (Art. 1 Abs. 1 PBG). Die zuständige 
kantonale Stelle prüft den Erlass auf seine Rechtmässigkeit sowie auf dessen Überein-
stimmung mit der kantonalen Richtplanung und der Sachplanung des Bundes (Art. 38 
Abs. 2 PBG). Die Genehmigungsbehörde hat den nötigen Ermessensspielraum der politi-
schen Gemeinde zu wahren. 

Mit dem IV. Nachtrag zum Baureglement wird der Art. 3 BauR folgendermassen ergänzt: 
Abs. 2: Verfügungen und Entscheide der Bau- und Infrastrukturkommission können unmit-
telbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden, Verfügungen der Abteilung 
Bau und Infrastruktur an den Gemeinderat. 

Der Erlass ist nicht vorgeprüft worden. Die Beurteilung ergibt jedoch, dass er recht- und 
zweckmässig ist und genehmigt werden kann. 

3 Änderung des ÖREB-Datensatzes / Vollzugsbeginn 
Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bestimmt gemäss Art. 40 der Geoinformationsverord-
nung (sGS 760.11; abgekürzt GeoIV) die politische Gemeinde den Vollzugsbeginn für den 
Erlass und beauftragt die Nachführungsstelle, die rechtskräftigen Daten innert fünf Ar-
beitstagen der katasterverantwortlichen Stelle, dem Amt für Raumentwicklung und Geoin-
formation (AREG), abzugeben. Das Invollzugsetzungsdatum ist dem AREG mitzuteilen 
(vgl. beiliegendes Formular). 

4 Verfügung 
In Anwendung von Art. 38 PBG und Art. 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP), Art. 3 Bst. c der Verordnung zum Planungs-
und Baugesetz (sGS 731.11; abgekürzt PBV), Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 6 
der Delegationsverordnung (sGS 141.41; abgekürzt DeIV) sowie dem Gebührentarif für 
die Kantons- und Gemeindeverwaltung (sGS 821.5; abgekürzt GebT) verfügt das 
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Amt für Raumentwicklung und Geoinformation: 

1. Der angeführte Erlass wird im Sinne der Erwägungen genehmigt. 
2. Die Gebühr für die vorliegende Verfügung beträgt Fr. 600.--. 

Rechtsmittelbelehrung: Gegen den Gesamtentscheid der politischen Gemeinde kann 
nach Art. 132 PBG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 VRP innert vierzehn Tagen seit Eröffnung Rekurs 
beim Bau- und Umweltdepartement erhoben werden. 

Freundliche Grüsse 

Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung 
und Geoinformation: 

Ralph Etter 

Beilagen 
- Genehmigter Erlass 
—I nvollzugsetzungsformular 
—Rechnung mit Einzahlungsschein 

Kopie 
—Rechtsabteilung (einschliesslich Erlass) 
—Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Ortsplanung (einschliesslich Erlass) 
—Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Vermessung 
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Kanton St.Gallen
Baudepartement

Bâudepartemenl, Amt für Raumenlwicklung und Geoinfomal¡on,
Låmmlisbrunnenskasse 54, 900'l Sl.Gallen

A-Post
Gemeinderat
Poststrasse 12
9243 Jonschwil

24. Juli 2012

Gemeinde Jonschwil: Genehmigung eines Gemeindeerlasses

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Sie haben uns in Nachachtung von Art.31 des Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt
BauG) folgenden Erlass zur Genehmigung eingereicht:

l. Nachtrag zum Baureglement vom 18.08.2005a

lm Zuge der Bildung einer Einheitsgemeinde werden die in Art. 3 des Baureglements fest
gelegten Zuständigkeiten für das Planungs- und Bauwesen in der Gemeinde Jonschwil
neu organisiert. Aus diesem Grund ist die vorliegende Anpassung des Baureglements
notwendig.

Die Anpassung wurde vorgeprüft. Die Genehmigungsprüfung ergibt, dass der Erlass
recht- und zweckmässig ist und genehmigt werden kann.

ln Anwendung von Art. 31 BauG und Art. 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Ven¡¡altungs-
rechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP), Art. I Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 6 der
Ermächtigungsverordnung (sGS 141.41) sowie dem Gebührentarif für die Staats- und Ge-
meindeverwaltung (sGS 821.5) verfugt das

Baudepartement:

1. Der angeführte Erlass wird genehmigt.
2. Die Gebühr für diese Verfügung beträgt Fr. 450.-

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Verfügung kann nach Art. 31 Abs. 2 BauG i.V.m.
Art. 47 Abs. 1 VRP innert vierzehn Tagen seit Eröffnung Rekurs bei der Regierung er-
hoben werden.

12-4086 I 293631-80775
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Freundliche Grüsse

Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung
und Geoinformation:

Ii
I
I
i
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U. Strauss

Beilagen
Genehmigter Erlass
Einzahlungsschein

Kopie
Rechtsabteilung
Amt fiir Raumentwicklung und Geoinformation
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